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Naturschutz.
Landesfachstellen für Naturschutz.

Tätigkeitsbericht der Ti ro ler Landesfachstelle für Naturschutz. Der
langjährige Leiter der Landesfachstelle für Naturschutz, Hofrat Ferdinand Nöggla,
trat mit 1. November 1935 m den dauernden Nuhestand und legte mit diesem
Tage auch die Leitung der Fachstelle zurück. Diese wurde mit dem gleichen Tage
von Gberregierungsrat Dr. Mar Jaksic übernommen.

Was die Tätigkeit der Landesfachstelle für Naturschutz in der Zeit vom
I. November 1935 bis 1. Oktober 1936 anbelangt, ist zu bemerken, daß in Tirol
die Grundlagen für die Pflege des Naturschutzes im Wege der Gesetzgebung und
im Verordnungswege mit Ausnahme der getrennt behandelten Frage der öchaffung
eines neuen Vogelschutzgesetzes bereits gegeben sind, so daß es sich nur mehr um
die Behandlung laufender Angelegenheiten handeln konnte. Die Landesfachstelle
hatte daher im abgelaufenen Jahre nur selten Gelegenheit, neue Naturschutzmaß-
nahmen bei den berufenen 5tellen anzuregen. Von diesen sei erwähnt der am
3. Dezember 1935 bei der Landeshauptmannschaft für Tirol eingebrachte Antrag,
auf Grund des § 20 des Naturschutzgesetzes das Abreißen von Zweigen der 5al«
oder Palmweide (3alix caprea) und des Haselnüß-btrauches (Oor^Iu8 2veÜ2N2)
zu verbieten und nur die schonende Entnahme von höchstens 5 Zweigen in einer
Lange von höchstens 50 Zentimeter zu erlauben. Dieser Antrag wurde eingebracht,
um dem immer mehr zunehmenden rücksichtslosen Abreißen von Weiden- und
Haselnuß-Zweigen im Frühjahr, das mit der Zeit eine Gefahr für den Bestand
dieser Pflanzen in der Umgebung größerer 5tädte und Ortschaften werden könnte,
entgegenzutreten. Die Landesregierung für Tirol hat zwar von der Erlassung eines
solchen Verbotes vorläufig abgesehen, jedoch im Zinne des gestellten Antrages
5chritte zur Aufklärung und Abmahnung der Bevölkerung und der Zchuljugend
im Wege der Presse und der Zchulen eingeleitet.

Ende 1935 wurde von der Landesfachstelle bei der Tiroler Landesregierung
der Antrag eingebracht, den im Eigentume des Forstärars stehenden sogenannten
Ahrenwald in der Gemeinde Vi l l , in welchem von der „Tiroler Vogelwarte" eine
Beobachtungsstation für Vogelkunde errichtet wurde, gem. §§ 21 und 22 des Na-
turschutzgesetzes als Banngebiet zu erklären, Diesem Antrage wurde stattgegeben
und der Ahrenwald mit Verordnung der Landesregierung vom 9. Jänner 1936,
L.-G.-Bl. Nr. I, als Banngebiet erklärt.

Was die Erklärung vun Naturdenkmalen anbelangt, sind zu erwähnen
die mit Bescheid der Bezirkshcmptmannschaft Lienz vom 20. November 1935 er°
folgte Erklärung des Teiches, der Baum- uud 5trauchuflanzungen und einer Eiche
auf 5chloß Brück in Patriasdorf bei Lienz, ferner die mit Bescheid der Bezirks-
hauptmannschaft Innsbruck vom 18. Jänner 1936 erfolgte Erklärung der Gbern-
bergersee-Insel und Halbinsel und die mit Bescheid der gleichen Bezirkshauptmann-
schuft vom 23, Jänner 1936 erfolgte Erklärung einer Gruppe von Eschenbäumen
und einer Eiche beim „Eschenhof" in Hötting; endlich wurde auch die Erklärung
des Egelsees bei Kufstein als Naturdenkmal am 3. August 1936 bei der Bezirks-
hauptmannschaft Kufstein beantragt, worüber von dieser Bezirkshauptmannschaft
das Verfahren eingeleitet wurde.

Ein Verzeichnis der 112 im Lande Tirol bisher als Naturdenkmale erklärten
Naturgebilde wurde im Berichtsjahre in Druck gelegt und wurden die Bergwächter
sowie alle mit Angelegenheiten das Naturschutzes befaßten Ztellen hiemit beteilt.

Gb.-Reg.-Nat. Dr. M . Jaksic.
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I n unserem öinne.*
Ttaturschuharbeit im Ichulgarten. Sinter diesem Titel brachte das Heft 5,

Jahrg. 24 einige recht bemerkenswerte Zeilen von Dr. l?. Machura.
Es möge hier als Ergänzung, besser gesagt als Beweis dafür, ein 5chul°

garten herausgegriffen werden: Wien, 10., Knöllgasse 59/61, Haupt- und Volks-
schule für Knaben und Mädchen.

Ich habe in diesem Garten allein — ich bin nunmehr seit 25 Jahren
an der genannten 5chulc tätig — gegen 30 Holzgewächse feststellen köunen.
Außerdem werden in einem Teil des Gartens viele Heil» und Nutzpflanzen gezogen,
gang abgesehen von den 5tauden, welche die öchulwarte Garten gepflanzt
haben (Pfingstrosen, Astern, ötiefmütterchen nsw.).

Es ist klar, daft hier die Möglichkeit gegeben ist, den Naturgeschichlsunterricht
so zn gestalten, wie er eigentlich überall gehandhabt gehört: Beobachten an
G r t und 5 t e l l e ! Jin Wandel der Jahreszeiten sehen die Kinder das Werden
und Vergehen ^ das Wunder des Blühcns uud Fruchtens. Wo nur irgendwie
die Möglichkeit gegeben ist, sollte ein 5chnlgarten angelegt, dann aber auch
beachtet und gepflegt werden. Es ist ja ganz selbstverständlich, daß Hand in
Hand damit auch ein großer Teil nnserer Tierwelt beobachtet werden kann. 5u
singen und nisten z, B, in unserem öchnlgarten eine Menge von 5ingvogeln.

Fritz Tisch.

Der 5t«r ein guter Helfer bei der Vüsselkäferbekämpfung. I m Leondinger
Aübengebiete trat im Jahre 193Z zum erstenmal eine Art des Rüsselkäfers,
C?ÄN)smecu8 palliätuZ), in einem Iuckerrübenschlage im größerem Umfange auf.
Der Befall war an verschiedenen ötellen des Feldes so stark, daß beim einfachen
Durchgehen ziemlich mühelos 30 bis 40 5tück dieses Nüßlers aufgelesen werden
konnten. Auf Grund dieser Feststellungen wurden die Bekämvfungsmaßnahmen,
welche in Bespritzungen der Pflanzen mit einem Arsenspritzmittel bestehen sollten,
durch die oberösterreichische Landwirtschaftskannner empfohlen. Durch diese sind
auch nuch am Tage der Feststellung des öchädlings die erforderlichen Giftmittel
bestellt worden. Da diesem Tage das Fest Fronleichnam folgte, konnte seitens des
Besitzers des Feldes die Bekämpfung nicht sofort einsetzen. 5ie wurde auch in den
darauffolgenden Tagen nicht in Angriff genommen, so daß seitens der Kammer am
folgenden Montage eine Urgcnz an den Besitzer erging, damit er die notwendige
Bespritzung vornehme. Hierauf gab der Besitzer bekannt, daß die Bekämpfung des
Nüsselkäfers bereits überflüssig geworden >ei, weil sich innerhalb der vier ver-
gangenen Tage ein großer 5chwarm ö ta re in dem Aübenfelde niedergelassen
und mi t den Rüsselkäfern gründl ich aufgeräumt hatte. Eine sorgfältige
Durchsicht des Feldes nach allen Dichtungen, die über zwei ötunden währte,
erbrachte den Beweis, daß die Nüsselknfer durch diesen natürlichen Helfer tat-
tächlich ausgetilgt waren. Denn das Ergebnis dieses langen, mühevollen, gründlichen
Äachsuchens erbrachte nur mehr zwei 3>tück Rüsselkäfer von denen einer bereits
beschädigt war.

Daraus ist nun zu ersehen, das, die natürlichen Feinde der tierischen
5chädlinge im Pflanzenschutz eine sehr beachtenswerte Aolle spielen. Dies gilt
auch für die 5tare, weil, ihr Nutzen weit größer ist, als der geringfügige Ichaden,
den sie dnrch ihre Genäschigkeit in Obstanlagen hie und da anrichten.

Mischling.

*) Wir bitten unsere Lê er um freundliche Mitteilungen aller in das Gebiet
des Naturschutzes einschlägigen Vorfälle und ^.lnterlassuugen und um Übersendung
einsprechender Zeitungsansschnitte. Die 5chriftleitung.
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Naturschutzgebiet 5chorfheide bei Ber l in . Nach einem Gerichte der
„Berliner Börsenzeitung" ist am 15. Jänner 193? eine Verordnung in Kraft
getreten, wonach die im Eigentum der Preussischen ötaatsforstoerwaltung stehenden
der „ 5 t i stun g 5chorf Heide" zur Nutzung überlassenen Flächen in den Kreisen
Angermünde, Niederbarnim, Gberbarnim, Nuppiu und Templin des Regierungs-
bezirkes Potsdam zum „Neichsnaturschuhgebiet 5chorfheide" erklärt werden.
Diese Flächen sind in das Neichsnaturschuhbuch eingetragen und damit unter den
5chuh des Reichsnaturschuhgesetzes gestellt. Das Reichsnaturschuhgebiet öchorfheide
hat eine Größe von rund 50.600/ic?. *) Auch die nicht im staatlichen E igen ,
tum befindl ichen, oom Naturschutzgebiet Ichorfheide umschlossenen oder an
dieses angrenzenden Flächen sind unter den Ichuh des Neichsnaturschuhgesehes
gestellt; für si» gelten ebenfalls die Iondermaßnahmen dieser Verordnung.

I m Bereich des Naturschuhgebietes 5chorfheide sowie der nicht im staatlichen
Eigentum befindlichen Flächen ist verboten:

Die Bodengestal t einschließlich der naturlichen Wasserläufe zn ver-
ändern oder zu beschädigen, Bäume, 5traucher und andere Pflanzen zu be-
schädigen oder zu beseitigen, Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder
abzureißen, f rei lebenden T ie ren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruh igen,
zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten,
Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen, unbeschadet der berechtigten Abmehrmaßnahmen gegen
Kulturschädlinge oder sonst lästige Insekten, innerhalb des eingegatterten Gebiets
die öffent l ichen Wege und die für den Verkehr ausdrücklich als freigegeben
bezeichneten Wege ohne Erlaubnisschein der „5tiftung Ichorfheide" zu verlassen,
außerhalb des eingegatterten Gebiets die durch Verbotstafeln kenntlich gemachten
Wege und Gebietsteile zu betreten, Hunde innerhalb des eingegatterten Gebiets
f re i umher laufen zu lassen, offene Feuer anzulegen, A b f ä l l e wegzuwerfen
oder das Landschaftsbild auf andere Weise zu beeinträchtigen. Weiterhin ist verboten,
auf fremden Grundstücken außerhalb der hiefür freigegebenen Itellen im Freien
zu baden, Zelte aufzustel len, Hängematten anzubringen oder mit K ra f t -
fahrzeugen zu parken, Bi ld- und Ichrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht
dem 5chuhe des Gebiets oder als Grtshinweis dienen oder Wohn- und Gewerbe«
bezeichnungen an den Wohn- oder Betriebstätten enthalten. L. 5.

I n letzter Stunde. Der Wiener Magistrat (Abb. 46, G. Mag.-Nat Dr .
Neisinger) erläßt nachstehenden, sehr durchdachten und hoffentlich auch wirkungs-
vollen Aufruf: „ I n der Welt berühmt und viel besungen sind der Wienerwald,
die Auen und Wiesen der reizvollen Umgebung Wiens.

Tag und Tag suchen und finden hier Massen der Troßstadtbeoölkerung
Erholuug. 5ie erfreuen sich an jedem blühenden Ztrauch, an den Blumen und —
zerstören nur zu oft die sie erfreuende Pracht. Blumen werden gedankenlos gepflückt,
ja mit Wurzeln ausgerissen, oft kurz darauf, vielfach schon in der Hand welk
geworden, achtlos weggeworfen. Beim Pflücken werden Felder, Wiesen und Kulturen
betreten und so im Einzelfalle oft nur geringe, in der Menge jedoch schwere 5chäden
verursacht. Das Gleiche gilt vom Lagern auf Wiesen uud dergleichen.

Allzuviele Blumenarten sind auf diese Weise aus dem Wienerwalde bereits
gänzlich verschwunden und es werden die Klagen über Flurschäden immer zahlreicher.
I m Interesse gerade der Naturliebenden — also des überwiegenden Teiles der
Bevölkerung — und der Erhaltung des Wienerwaldes mit allen seinen 5chönheiten
muß diesem unverständigen Treiben vieler Ausflügler ein Ende bereitet werden-

*) Zum Vergleiche sei angeführt, daß der Lainzer Tiergarten 2.529'05 ^a,
die städtische Lobau 1.358 /?<? umfaßt. (Anmerkung der öchriftleitung.)
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Die berufenen öffentlichen Organe (Forst-, Jagd- und Flurorgane und die
Sicherheitswache) haben die Pflicht, mit aller Strenge gegen jene gewissenlosen
Personen einzuschreiten, die unseren Heimatboden seines Schmuckes berauben und
seinen wirtschaftlichen Ertrag gefährden. Rücksichtslosigkeiten auf diesem Gebiet
stellen meist eine Verwaltungsübertretung dar, die mit Geld oder Arreststrafen zu
ahnden ist. ^.lnter Umständen können sie sogar gerichtlich verfolgt werden.

Es ist vor allem verboten, Acker, Wiesen, Weingärten, Obstbäume und
Pflanzungen aller Art zu beschädigen. Es ist also auch das Betreten der Felder
und Wiesen außerhalb der Wege verboten. Jede Verletzung von Bäumen, Ein-
friedungen, Hecken, Feldwegen und ihren Markierungen ist streng untersagt.

Selbstverständlich ist auch jede Beschädigung von Waldbänmcn verboten,
ebenso wie das Abhauen, Abschneiden oder Abreissen ihrer Äste und Iweigc, das
Abreissen ihres Laubes, das Ausgraben, Abschneiden oder Abreissen von Wald«
pflanzen jeder Art und das Vetreten verbotener Wege.

Das Berühren oder gar das Ansichnehmen von Jungwild, insbesondere von
Aehkihen, und jede Beunruhigung des Wildes überhaupt sind unbedingt zu unterlassen.

Der Magistrat der Stadt Wien fordert die Bevölkerung auf, diese dringenden
Mahnungen zu befolgen und so mitzuhelfen, nicht nur unsere Volkswirtschaft vor
Schaden zu bewahren, sondern auch die Schönheit unserer Heimat zu erhalten."

Pa rk und 5trafte. I n einer Interpellation im Präge r Abgeordneten-
haus wurde verlangt, der Ministerpräsident möge sich gegen das staatliche Projekt
der Laurenziberg-Kommunikation stellen und sich dafür einsehen, daß die Parke
auf dem Laurenziberg aus ästhetischen und gesundheitl ichen Gründen
erhal ten bleiben und daß die Verkchrsproblcme des nordwestlichen Sektors
von Prag ohne Eingriff in diesen mit Gärten bepflanzten Abhang gelöst werden.

Erratische Blöcke unter Naturschutz. I n der Jahresversammlung des
Vornrlberger Naturschuhvereines wurde der Beschluß gefaßt, ein Verzeichnis der
erratischen Blöcke anzulegen, die unter den Naturschutz gestellt werden sollen. Die
Gemeinden, in denen Findlinge bekannt sind oder zum Vorschein kommen, werden
um entsprechenden Schuh und Schonung ersucht werden.

Die Adler in der ölowakei geschützt. M i t Gültigkeit ixm 1, Felrnar an
sind auf dem ganzen Gebiete der Slowakei Verfolgung, Fang und lötung von
Stein-, Fluß- und Seeadlern verboten. Dieses Verbot wurde nach Anhörung des
Urteils des Landeskulturratcs sin,' die Slowakei herausgegeben und gilt bis
51. Jänner 1940. Linzer Tagespost.

I u r Frage des 5teinadlers in T i r o l hat der Landeslei!er der Tiroler
Bergwacht nachstehende Eingabe an die Landcshauptmnnnschaft gerichtet: „So viel
bekannt, sind im Jahre 1935 in Tirol auf Gruud des § 2 der Verordnung vom
lO. April 1925, L. G. B l . Nr. 22, behördlicherseits b Ausnahmsbewilligungen zum
Abschüsse je eines Steinadlers erteilt worden, von denen 5 tatsächlich ausgenützt
worden sind. Wir wissen, daß aktcnmäßig für jeden einzelnen Fall die Voraus-
setzungen, die in der Verordnung für solche Ausnahmen verlangt werden, auch
vorgelegen waren. I n volkswirtschaftlicher Beziehung lagen schwere Klagen vor
über den Nnub vieler Lämmer, in jagdlicher Beziehung über den Verlust von
zahlreichen Gamskitzen, anderem Jungwild, Murmeltiere», Pirkwild usw.

Die Vogelkunde und Wissenschaft hätte nun ein immhaftes Interesse daran,
festzustellen, ob diese Beschwerden, die dem Adler die Schuld an den Schäden an-
lasteten, auch wirklich zur Gänze gerechtfertigt sind oder ob nicht wenigstens zum
Teile auch andere Gründe vorgelegen sein können.
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Anläßlich der Zihung am 16. Februar des „Vereines zum 5chuhc der
zen und Alpentiere" in München, der ans Tirol Hofrat von Tschurtschen-

thaler nnd Hofrat Dr. Bianchi als Ausschuß-Mitglieder beiwohnten, wurde nach
eingehender Erörterung beschlossen, die Landcshauptmannschaft zu ersnchcn, zur
Klarstellung dieser Zweifel die Hand zu leihen. Der genannte Verein stellt hiemit
die Bitte, bei neuerlichen Ansuchen um Adlerabschuß probeweise folgenden Vor-
gang einznhalten:

Der Gesuchsteller, der durch Adler verursachte 5chäden behauptet nnd zur
Verhinderung weiterer Ichäden den Abschuß verlangt, wolle dann in Kenntnis
geseht werden, daß der „Verein zum 5chuhc der Alpenpflanzen und Alpenticrc" sich
rechtsverbindlich (allerdings auf jederzeitigen Widerruf) verpflichte, für weiterhin
nachweisbar durch Adler verursachte Schäden den Geschädigten voll zn entschädigen.

Aus dem .̂Imstande, wie viele solche begründete Entschädigungsansprüche
gestellt werden, wird schon nach kurzer Zeit festgestellt werden können, ob die früher
erhobenen Klagen berechtigt waren oder nicht. M i t dieser Feststellung, der
gegebenen Fa l l es dann auch die Abschuß-Bewilligung folgen könnte, wäre der
Vogelkunde und Wissenschaft und der Klärung, ob der 5teinadler gefährlich nnd
inwieweit er schädlich sein könne, ein großer Dienst erwiesen.

Erwähnt sei hiebei, daß die Naturschützcr, durch manche Veobnchtnngen
angeregt, sich der Ansicht nicht verschließen können, daß vielleicht die Klagen, die
bisher zur Abschuß-Bewilligung führten, übertrieben gewesen oder gar durch
Personen angeregt waren, die ein jagdsportliches oder finanzielles Interesse gehabt
hätten. Der Abschuß sei nämlich dem Vernehmen nach meist durch reichsdeutsche
^äger erfolgt, die im Deutschen Neiche, wo keine Ausnahmen bewilligt werden,
keine Adlerjagd ausüben konnten, aber vor Begierde brannten, dies in Österreich
zu tun, wobei das finanzielle Moment keine Nolle gespielt hatte.

Naturschuhsünden.
Vom Votanischen Garten. Die Besucher des Anfang Apri l wieder er-

öffneten Botanischen Gartens konnten mit Freude feststellen, welch reiche Arbeit
seit dem Herbst geleistet wurde. Hedes Fleckchen ist ausgenützt und die Zahl der
^amenstafeln stark vermehrt. Das im Vorjahr umgebaute Alpinnm berechtigt zu
den größten Erwartungen. Leider muß festgestellt werden, daß diese mit so großer
Mühe hergestellte Anlage in vollständiger Verkennnng des !.Imstandek,, daß der
Botanische Garten ein 3>tudienobjekt und kein Kinderspielplatz ist, den bevorzugten
Tummelplah kleiner Kinder bildet, die nicht nur durch Zertreten der meist zarten
Pflänzchen 5chaden anrichten, sondern auch ernsten Besuchern l'es Parkes die
Besichtigung des Alpinums verleiden. 5pielende Kinder finden angrenzenden
Belvedere genügend Möglichkeiten für ihre Betätignng.

Naturschutz in den Wiener Parkanlagen. I n einigen nnsercr öffentlichen
Parkanlagen (Arenbergpark, Modenapark, Kaiscrgarten, öchönbrunncrpark, Wert-
heimsteinpark) haben sich erfreulicherweise Neste der Flora erhalten, die dem nr°
sprünglichen ötandort entsprechen, in anderen Anlagen wieder wurden dnrch Nnsen-
ziegel nnd Erdzufuhrcu Wiesenblumen eingeschleppt, die in diesen Großstadtoasen
den Pflanzenfreund besonders erfreuen. Leider sind die>e Pflanzen durch das öftere
Umgraben der Parkflächen gefährdet. Es wäre wünschenswert, bei Gartenarbeiten
auf die Erhaltung dieser Wildpflanzen Nücksicht zu nehmen. Besonders kommen
u. a. in Betracht: Arenbergpark: wilde Tulpe, Lerchensporn, Hercnkraut, Meer-
zwiebel, verschiedene Primeln und Hahnenfüße, Buschwindröschen, Leberblümchen,
Bärenlauch u. a. I m Kaisergarten: Winterling (Ll'cwtlii8), der leider schon selten
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geworben ist, während er bei der Eröffnung des Parkes noch ganze Flachen be-
deckte. Anlage zwischen Goethe- und Zchillerdenkmal: Wiesenschaumkraut. Anlage
bei den Hofstallungen nnd an andern ötellen: Himmelschlüssel und Traubenhyazinthen.

Gegen das Bekritzeln. Am Aufgang zum Aussichtsturm der Festung Glah
steht geschrieben:
Beschmierst Du als ein Narr die Wände, Drum, Freundchen, muh es wirklich sein,
Bleibt Deine Ichreibkunst unbekannt; 5o mal' Dich in dies Buch hinein!
Ich lass' die Wand frisch streichen. Dein Ziel wirst Du erreichen.

Mitgeteilt von Prof. Dr. A. Ginzberger.

Folgen von 5ünden gegen die Landschaft. Eine lehrreiches Beispiel dafür,
daß es dem „Kulturmenschen nicht gelingt, Landschaft und Klima zu erhalten,
wenn er in sinnlosem übertreiben rein crwerbswirtschaftlicher Eingriffe zu weit geht,
ist der Tichwald bei Baden. Zeit Menschengedenken befand sich im Gslen der
5tadt Baden, anschließend an den 5tadtpfarrfriedhof auf den Höhen des sogenannten
„Hartberges" ein Gehölz, das sich östlich bis an den Wiener Neustädter Kanal
erstreckte. Der Eichwald war im Zusammenhange mit den Auwäldern der Zchwechnt
das östliche Luftreservoir der Karstadt Baden. Wenn schönes Wetter herrschte, war
in Baden Ostwind. Diese Luftströmung war durch die „Vorreiniger" öchwcchatauen
und Eichwald gegangen. Die heißen 3>andftürmc der örtlichen Ebenen verloren viel
5andteilchen, nach Baden kam nur mehr reine Luft. I m Laufe der Jahre wurde
aus dem „Eichwald" allerdings ein Föhrenwalu, da immer mehr und mehr Ichwarz-
föhren an 5telle der absterbenden Eichen gepflanzt wurden. Für die Luftreinigung
war dies fast besser, da nun bei Ostwind nach Baden der herrliche Harzduft der
Föhren kam. Das Waldgebiet selbst, das am Hörmbach und am Wiener Neustädter
Kanal zum Teil versumpft war, war ein ergiebiges Jagdgebiet. Es gab dort
Trappen, Wildfasanc, Wiedehopfe, Dnhendc von Nehfamilien, Wildtauben aller
Art usw. Während des Weltkrieges begann der Verfall des reizenden Waldes.
Das Wild wurde immer mehr und mehr dezimiert, an allen Hängen des Wald-
Hügels drängten sich Weingärten immer mehr und mehr in? Waldgcbiet ein,
Aodungen waren an der Tagesordnung. Zu Ende des Krieges war die Waldsläche
etwa nm die Hälfte gesunken. Im Jahre 1926 aber schlug auch für die letzten Aestc
des Eichwaldes die letzte ötunde. Durch eine jpiunghnfte Ausdebung deo Stadt-
gebietes in der Aichtung des Eichwaldes wurden die Weingärten verdrängt lind
der Wald mußte fallen. Die Doblhoff-Dicrsche GutsverwnKung verkaufte das ganze
Gebiet an ein Konsortium, das sich die Anlegung von Weingärten zum Ziele sehte.
M i t Hilfe einer Iubocntion des Bundesminijteriums für Land- und Forstwirtschaft
wurde der ganze Wald niedergelegt. Der Weinbau hatte gesiegt. Doch schon als-
bald zeigte sich, daß der Wein nicht rentabel war und so liegt heute ein großer Teil
des Waldgebietes brach da: Kultursteppe! Die Leidtragende bei dieser Rodung aber
war die 5tadt Baden. Die Ostwinde bringen nun den ganzen 5and der Ebenen
in die 5tadt. Dadurch ist die Luftbeschaffenheit des Kurortes erheblich verschlechtert
worden. Dazn kommt noch, daß sich im Osten der 3>tadt 2 Kläranlagen in die
Ichwechat ergießen, die nicht entsprechend gewartet werden und daher bei Ostwind
die üblen Gerüche bis ins Itadtgebict vordringen. Die Ztaubplage und die absolute
Luftverschlechterung haben sicher unendlich viel zum rapiden Nückgnng des Kur-
betriebes in Baden beigetragen. Also rein wirtschaftliche 5chäden einer Nodung!
Von den landschaftlichen Nachteilen des Verschwindens dieses schönen Waldes braucht
da kaum die Aede zu sein. Der schöne tiefdunkelgrüne Fleck in der öden 5tein-
feldoegetation, der jetzt verschwunden ist, war ein herzerhebender Anblick für den-
jenigen, der von den Nandbergen Badens in die Ebene hinaussah.
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Ein anderes Beispiel! Als im Jahre 1926 die 5tadt Baden auf den Gründen
des Grafen Bulandt-Rheudl ein künstliches ötrandbad anlegte, war dieses Areal
mit Jahrhunderte alten Laubbäumen bestanden. Daß ein Teil dieser Bäume fallen
muhte, war klar, da man sonst keinen öonnenstrnnd anlegen konnte. Der damalige
Bauleiter wollte die vollständige Niederlcgung des Parkes. Alle Vorstellungen der
naturliebenden Bevölkerung und Interventionen der Gcmeindcvertreter blieben
erfolglos. 5chließlich fielen alle Bäume. Nur Beton und 5>nnd wollte der führende
Kopf des Badbaues sehen. Das ist ihm gelungen. Was aber sagten die Badcbesuchcr
dazu? Die vollkommene Zchattenlosigkeit des Badekomplcrcs verscheucht an heißen
Tagen die Besucher. Heute würde man viel darum geben, wenn nur 5 Bäume stünden.

Dr. Alcrander Bachzelt.

Don unserem Vüchertisch.
K. Hueck: Pstanzengeographie Deutschlands. (4", Lfgn. 15—20, Pr. je

2 Rm.) Ber l in -L ich le r fe lde 193? (Hugo Bermühler-Verlag). M i t der 20. Lie-
ferung schließt Hueck sein gründliches pflanzengeographisches Werk. Es umfaßt
155 Zeiten Tert (einschließlich des sorgsamen Inhaltsverzeichnisses), 10 farbige Ve-
getationskarten, 80 Tafeln mit Vegetationsaufnahmen und 50 Abbildungen im Teit.
Wer sich eingehend für den Inhalt der einzelnen Lieferungen interessiert, den ver-
weisen wir auf unsere früheren Besprechungen (23. Ihrg., 5. 99, 143 und 191).
Die lehten Lieferungen behandeln öüddeutjchland (die obere Nheincbeuc, den
5chwarzwald, den Odenwald und Ipessart, das Neckarbergland und die schwäbische
Alb, das fränkische Hügelland mit dem Mainland und die fränkische Alb, die
schwäbisch-bäurische Hochebene und schließlich das deutsche Alpcngcbie^.) Die bewährte
Behandlungsart nach Vegetationsstnfcn und Formationen auf pflanzcnsoziologischcr
Grundlage zeichnet auch diese Lieferungen aus. Hucck führt so mühelos in das
Verständnis der die einzelnen Gebiete zusammengehenden Pflanzen gesellschaftcn ein
und vermittelt dein Leser ein plastisches Bi ld der Pflanzendecke der einzelnen
deutschen Hcimatgebiete. Die großartige (das Wort ist hier keine Übertreibung)
Ausstattung mit sorgsamst ausgewählten Abbildungen (sowohl im Tert wie auf
den nach besten Photo? wiedcrgegebenen Tafelbildern) hat natürlich einen wesent-
lichen Anteil an der außerordentlichen Verständlichkeit und einprägsamen Wirkling
des ganzen Werkes.

Wir mögen Baumschlägc, Hochmoore, Wiesen, Alpenmatten oder was immer
im Bilde sehen, die Aufnahmen siud derart hinsichtlich der einzelnen Pflanzen
gewählt, daß nicht nur der Eesamteindruck, sondern auch diese einzelnen Elemente
gut zur Anschauung kommen. Die Vegetationskartcn zeichnen sich durch besonders
klnge Wahl der Farben für die einzelnen Formationen aus und sind nicht nnr für
den Pflnnzeugeographen und Botaniker, sondern auch für den Naturschüher von
ganz besonderem Werte. Dazu kommt noch, daß der Verlag alle Mühe darauf
verwendet hat, das Werk bestens auszustatten. 5o vereinen sich Autor und Verleger
zu einer ).llhcberschnft, die dem Namen des deutschen Buches wie dem Namen des
Verlages wieder alle Ehre machen. Besonders für den, der sich den „Großen Hueck"
„Die P f l anzenwe l t der deutschen Heimat" nicht leisten kann, wird diese
Vf lanzengeograph ie ein gern gewähltes Buch sein, das aber durchaus neben
dem erstgenannten seinen Plnh und seine Berechtigung hat. Ichlcsingcr.

Eigentümer, Herausgebe n, Verleger- Osterreichische Gesellschaft für Naturschutz und Naturkunde,
Wien, I,, Hcrreugasse 9, Fernruf U°20°Z°W, — Verantwortlicher öchristleilcri hofrat Prof, Dr,
Günther Ichlesinger, Wien I., herrengasse 9, — Ilinschlag nnd Kopfleiste nach einen, Entwurf uon
August Lichlll, Wien, ^ Druck 5tolze»berc, K Peudn, Wien, ?,, Mustiftgasse 32/34 - B°3!'5°4!
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